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Ordnungskonzeptionen im Vergleich

Nahezu alle politischen Parteien in
Deutschland bekennen sich heute zu ei-
ner Wirtschaftsordnung, die meist mit dem
Begriff „soziale Marktwirtschaft” um-
schrieben wird. Folgt man der gängigen
Literaturauffassung, so ist hierunter ein
Wirtschaftssystem zu verstehen, das „...im
Rahmen einer marktwirtschaftlichen Wirt-
schaftsordnung soziale Sicherheit und so-
ziale Gerechtigkeit anstrebt, indem durch
marktkonforme wirtschaftspolitische Ein-
griffe und Maßnahmen die Nachteile ei-
ner freien unkontrollierten Marktwirt-
schaft vermieden werden.”1  Diese Defi-
nition, die auf Alfred Müller-Armack zu-
rückgeht, läßt allerdings viel Spielraum für
unterschiedliche Interpretationen und po-
litische Vorstellungen. Deshalb kann es
nicht verwundern, daß Wirtschafts- und
Sozialpolitiker verschiedener Couleur die
eine oder andere Reformmaßnahme als
„Sozialabbau” oder aber als „notwendi-
gen Umbau” des Sozialstaats bezeichnen.
Eine weitere Folge dieser wenig trenn-
scharfen Definition ist eine Inflation der
Adjektive, die der näheren Beschreibung
einer fortentwickelten „sozialen Markt-
wirtschaft” dienen sollen („ökologisch-
soziale Marktwirtschaft”).2  Ziel dieses
Beitrags ist es deshalb zunächst, die ver-
schiedenen wirtschaftlichen Ordnungs-
konzeptionen, die auf einer liberalen
Wirtschafts- und Gesellschaftsphilosophie
basieren, vorzustellen und voneinander ab-
zugrenzen. In einem zweiten Schritt er-
folgt eine theoretische und empirische

Analyse des ökonomischen Erfolgs-
potentials alternativer Ordnungskonzep-
tionen und eine Gegenüberstellung mit den
Erfahrungen in der Bundesrepublik vor
dem Hintergrund veränderter ordnungspo-
litischer Realitäten. Bewegt man sich auf
dem Boden einer freiheitlichen Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung, so las-
sen sich die folgenden alternativen Ord-
nungskonzeptionen auseinanderhalten:

· Libertäre Ordnungsmodelle,
· Klassisch-liberale Ordnungsmodelle,
· Manchestertum,
· Neoliberalismus,
· Ordoliberalismus,
· Soziale Marktwirtschaft (mit großem „S”),
· soziale Marktwirtschaft (mit kleinem „s”),
· Wohlfahrtsstaat.

Auf der Grundlage dieser Systematik las-
sen sich die Unterschiede in den konsti-
tuierenden Merkmalen relativ leicht fest-
stellen. Dann wird auch eine Gegenüber-
stellung mit praktisch realisierten Syste-
men möglich.
Die wohl konsequenteste Verwirklichung
des Prinzips des freien Tausches als we-
sentliches Merkmal einer liberalen Ord-
nung ist in der Konzeption des „Liberta-
rianism” (ich verwende hier die amerika-
nische Bezeichnung) zu sehen. Hier folgt
aus der totalen Ablehnung jeglichen staat-
lichen Zwangs die Forderung, alle Ebe-
nen gesellschaftlicher Interaktionen auf
der Basis freiwilliger Verträge zu organi-
sieren. Dies gilt nicht nur für den ökono-
mischen Bereich, sondern auch für „klas-
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sische” Felder staatlicher Tätigkeit, wie
der Bildung oder der inneren und äußeren
Sicherheit. In letzter Konsequenz führt
dies zu einem Absterben bzw. Überflüs-
sigwerden des Staats. Eine solche Kon-
zeption ist anarchistischer Natur und kann
deshalb auch als „Anarchokapitalismus”
bezeichnet werden.3  Als Rechtfertigung
dieser Ordnung mit (gewollt) utopischem
Charakter wird von libertären Vertretern
die angebliche Inkonsequenz klassisch-li-
beraler Ordnungsvorstellungen ins Feld
geführt, die in der Koexistenz staatlichen
Zwangs mit gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Freiheiten bestehe. Dieses
Nebeneinander führe letztlich zu einem
Anwachsen der Staatsmacht und damit zu
einer schleichenden Aushöhlung individu-
eller Freiheitsrechte. Konsequenterweise
löst man dieses Problem dadurch, indem
man den Staat gleich ganz abschafft. Ver-
treter dieser Theorie sind in Amerika bei-
spielsweise Ökonomen der Mises-Schule
wie beispielsweise Murray Rothbard, in
Deutschland wird sie von Philosophen und
Publizisten wie Gerard Radnitzky, Hardy
Boullion oder Stefan Blankertz propagiert.

Alle anderen Ordnungsvorstellungen rech-
nen hingegen mit der Existenz eines Staats
im hergebrachten Sinne, wenngleich ihm
völlig unterschiedliche (und unterschied-
lich umfangreiche) Aufgaben zugewiesen
werden. In klassisch-liberaler Sicht, d. h.
aus dem Blickwinkel der Ökonomen
Adam Smith, David Ricardo und Jean-
Baptiste Say bestehen diese vor allem in
der Gewährleistung innerer und äußerer
Sicherheit, sowie in der Bereitstellung
weiterer öffentlicher Güter wie beispiels-
weise Infrastruktur und Bildung. Im Ge-
gensatz zum Klischee vom angeblichen
„Nachtwächterstaat” kommen durchaus

auch wirtschafts- und sozialpolitische In-
terventionen – wenn auch aus heutiger
Sicht in bescheidenem Umfang – hinzu.
Insbesondere Adam Smith hat sich für
solche Eingriffe auf den Gebieten des
Außenhandels und der Sozialgesetzge-
bung ausgesprochen.4  Dieses Ordnungs-
modell erfreut sich bei Ökonomen bis in
die heutige Zeit einer gewissen Beliebt-
heit, in Deutschland wurde es prononciert
von dem Finanzwissenschaftler Horst
Claus Recktenwald vertreten. Der soge-
nannte Manchesterliberalismus kann vor
diesem Hintergrund als eine extreme Va-
riante des klassischen Liberalismus be-
zeichnet werden. Ohne die Existenzbe-
rechtigung des Staates (als Produzent öf-
fentlicher Güter) in Frage zu stellen, wird
von seinen Vertretern äußerste Zurückhal-
tung bei der Einmischung in die Wirt-
schaftsfreiheit verlangt. Das Manchester-
tum mit seinen Hauptvertretern Cobden
und Bright in England, Bastiat in Frank-
reich und Prince-Smith in Deutschland
fordert als Ideal den völligen Freihandel
und lehnt eine staatliche Sozialpolitik (je-
denfalls im Prinzip) ab. Aus den Äußerun-
gen wichtiger Repräsentanten kann aber
dennoch abgeleitet werden, daß eine mi-
nimale Sozialpolitik zur Sicherung des
Existenzminimums in außerordentlichen
Notlagen akzeptiert wird.5  Als Beispiel
kann hier die Forderung Prince-Smiths
nach Belastung der vermögenden Bevöl-
kerungsschichten zur Linderung einer
temporären Hungersnot in Notstandsbe-
zirken angeführt werden. Ein solcher
Staatseingriff wird sowohl humanitär als
auch ökonomisch begründet. Er darf aber
nur dann erfolgen, wenn die individuelle
Hilfe und Solidarität an ihren Grenzen an-
gelangt ist. Das Credo manchesterliberaler
Sozialpolitik faßt Prince-Smith dabei mit
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folgenden Sätzen zusammen:6

„So sehr wir also im Prinzipe die wirth-
schaftliche Solidarität verwerfen, müssen
wir doch in der Praxis mit der humanitä-
ren Solidarität paktieren. ... Es mag die
Noth noch so intensiv sein, die Selbsthülfe
bleibt immer noch die nächste und wirk-
samste, und leistet immer verhältnismässig
viel mehr, als irgend fremde Beihülfe es
vermag.”

Grundsatz staatlicher Solidarität müsse
aber immer das Subsidiaritätsprinzip blei-
ben, das Prince-Smith lange vor dessen
Propagierung durch die katholische So-
ziallehre ausführlich theoretisch und am
praktischen Beispiel erläutert. Hinsichtlich
der Außenhandelspolitik vertritt das Man-
chestertum kompromißlosen Freihandel,
ein Bestreben, das um die Mitte des 19.
Jahrhunderts in Großbritannien (Abschaf-
fung der Kornzölle) und Deutschland (er-
folgreicher Widerstand gegen protektioni-
stische Tendenzen im Gebiet des Zollver-
eins) auch von Erfolg gekrönt war.

Die Ära der klassischen Nationalökono-
mie und des Manchestertums endete in
den letzten Jahrzehnten des vergangenen
Jahrhunderts, wobei allerdings bis zum
Ausbruch des I. Weltkrieges die liberale
Ordnung nur wenig verändert wurde (So-
zialgesetzgebung, Schutzzölle). Die fol-
genden Jahrzehnte standen hingegen im
Zeichen des marxistischen Sozialismus
und des wirtschafts- und sozialpolitischen
Interventionismus. Obwohl liberale Theo-
retiker7  in jener Zeit nicht müde wurden,
auf die katastrophalen Folgen dieser Irr-
wege hinzuweisen, kam es erst in der Zeit
nach dem II. Weltkrieg zu einer Renais-
sance marktwirtschaftlicher Ideen, die
auch Eingang in die praktische Wirt-
schaftspolitik fanden.

Dabei ist das Ordnungskonzept des Neo-
liberalismus das wohl am schwersten zu
definierende. Heute in der politischen Dis-
kussion meist als Kampfbegriff gegen al-
les marktwirtschaftliche verwendet, um-
fasst es den Versuch, einen von seinen
(wahren oder angeblichen) Nachteilen ge-
reinigten Liberalismus zu begründen. Als
solche gelten unter anderen die Entstehung
einer sozialen Frage, die Problematik zu-
nehmender Wettbewerbsbeschränkungen
und unberechenbare Konjunkturschwan-
kungen aufgrund fehlender Konjunkturpo-
litik. Je nach Forschungsschwerpunkt zäh-
len deshalb frühe Theoretiker wie Ludwig
von Mises und Friedrich August von
Hayek, aber auch heutige Ökonomen des
Monetarismus und der angebotsorientier-
ten Schule zu den Vertretern des Neolibe-
ralismus. Gemein ist den meisten Vertre-
tern das Eintreten für eine lediglich das
Existenzminimum sichernde staatliche
Sozialpolitik und das Prinzip des Freihan-
dels. In diesem Sinne könnte man den
Neoliberalismus auch als Wiederauflage
des klassischen Liberalismus bezeichnen.
Neu ist indes die Forderung nach einer
staatlichen Wettbewerbspolitik, die sich
aus den in der Ära des klassischen Libe-
ralismus beobachteten Wettbewerbsbe-
schränkungen durch die völlige Vertrags-
freiheit (mit der Folge der Bildung von
Kartellen und Monopolen) ergab. Die vor-
geschlagenen wettbewerbspolitischen und
ordnungsrechtlichen Maßnahmen gehen
allerdings innerhalb des Neoliberalismus
weit auseinander. Sie reichen von der
„laissez-faire”-Haltung der Chicago-
Schule (Größe und Konzentration als
Kennzeichen wirtschaftlicher Leistungs-
fähigkeit) bis hin zur starken ordnenden
Hand des Staats, die die Sicherung eines
funktionierenden Wettbewerbs eine Wett-
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bewerbsordnung einschließlich der hier-
zu nötigen rechtlichen und institutionel-
len Voraussetzungen schafft. Die letztere
Position wurde einer spezifisch deutschen
Variante des Neoliberalismus, dem sog.
Ordoliberalismus, der von den Ökonomen
und Wirtschaftsjuristen der Freiburger
Schule (Walter Eucken, Leonhard Miksch,
Franz Böhm) begründet wurde, vertreten.
Hier wird der Wettbewerbsprozeß als
staatlich organisierte und überwachte Ver-
anstaltung gesehen. Auf konjunktur- und
währungspolitischem Gebiet herrscht un-
ter den Neoliberalen ähnliche Meinungs-
vielfalt. Während der Ordoliberale Wal-
ter Eucken ursprünglich eine Warenreser-
vewährung als Ersatz der Goldwährung
vorgeschlagen hatte, sprechen sich heute
die meisten Vertreter durchaus für dis-
kretionäre Konjunkturpolitik – allerdings
mit geldpolitischem Schwerpunkt – aus.
Friedrich August v. Hayek plädierte gar
für eine Aufgabe des staatlichen Wäh-
rungsmonopols. Weitgehende Einigkeit je-
doch herrscht bei der Beurteilung sozial-
politischer Staatsinterventionen. Die Si-
cherung gegen existenzgefährdende Not-
lagen wird allgemein akzeptiert, Forderun-
gen nach Schaffung „sozialer Gerechtig-
keit” jedoch meist abgelehnt.

Der Aspekt der sozialen Gerechtigkeit
spielt hingegen im Konzept der sozialen
Marktwirtschaft (hier zunächst mit klei-
nem „s”) eine wesentliche Rolle und führt
uns auf die eingangs vorgestellte Defini-
tion von Alfred Müller-Armack zurück.8

Grundprinzip aller Spielarten der sozialen
Marktwirtschaft ist es demnach, die Effi-
zienz der Marktwirtschaft mit sozialem
Ausgleich, der natürlich bestimmte Vor-
stellungen von sozialer Gerechtigkeit vor-
aussetzt, zu verbinden. Zugeschrieben

wird die Begriffsprägung zwar Müller-
Armack,9  erstmals verwendet dürfte er
jedoch bereits im Jahre 1944 worden sein.
Karl Günther Weiss, ein damaliger Mitar-
beiter im Reichswirtschaftsministerium,
nannte ihn in einer Diskussion mit Lud-
wig Erhard.10 Die soziale Marktwirtschaft
versucht, eine prinzipiell liberale markt-
wirtschaftliche Wettbewerbsordnung
durch ordnungspolitische Gestaltung so
auszugestalten, daß die Ergebnisse des
Wettbewerbsprozesses bestimmten Maß-
stäben sozialer Gerechtigkeit und Sicher-
heit genügen.11 Sie ist keine Kombinati-
on aus freier Marktwirtschaft und sozial-
staatlichem Reparaturbetrieb. Vorausset-
zungen für die Verwirklichung solch „so-
zialer” Ergebnisse des marktwirtschaftli-
chen Prozesses sind

– eine Währungsordnung (unabhängige
Notenbank), die dem Ziel der Preisniveau-
stabilität verpflichtet ist,

– eine Wettbewerbsordnung, die die Ent-
stehung von leistungslosen Monopolge-
winnen verhindert sowie

– eine Wachstums- und Konjunkturpoli-
tik, die Vollbeschäftigung sichert und
Schwankungen der Wirtschaftsaktivität
abmildert.

Durch diese Komponenten wird sicherge-
stellt, daß unsoziale Verteilungswirkungen
der Inflation (Benachteiligung der Besit-
zer kleiner Vermögen) ebenso vermieden
werden wie Konzentrationen wirtschaft-
licher Macht, die mit überhöhten Preisen
für die Konsumenten verbunden sind. Die
Gewährleistung gesamtwirtschaftlicher
Vollbeschäftigung schließlich stellt einen
Eckpfeiler individueller sozialer Sicherheit
dar. Im Programm der sozialen Marktwirt-
schaft soll sie allerdings nicht durch ex-
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pansive Geld- und Fiskalpolitik im key-
nesianischen Sinne, sondern durch eine
angebotsorientierte Wachstumspolitik,
verbunden mit beschäftigungskonformer
Lohnpolitik erreicht werden. Zu diesen
primär wirtschaftspolitischen Programm-
punkten tritt allerdings die Forderung nach
aktiver, aber begrenzter staatlicher Sozial-
politik im klassischen Sinne hinzu, da die-
se nötig sei, um noch verbleibende sozia-
le Härten abzufedern und soziale Sicher-
heit in besonderen Lebenslagen (Krank-
heit, Arbeitslosigkeit, Alter) zu gewähr-
leisten.12 Auch soll ein gewisses Maß an
„sozialer Gerechtigkeit” durch ein pro-
gressives Steuersystem und staatliche
Transferzahlungen erreicht werden. Ver-
treter der sozialen Marktwirtschaft spre-
chen sich dabei für marktkonforme Inter-
ventionen aus, die das Funktionieren des
Preismechanismus nicht behindern. Dies
schließt beispielsweise staatlich festgelegt
Höchst- oder Mindestpreise aus.

Allerdings lassen sich unter den Vertre-
tern der sozialen Marktwirtschaft zwei
„Fraktionen” identifizieren. Die eine be-
tont, daß das Ergebnis einer ordnungspo-
litisch richtig gesteuerten Marktwirtschaft
per se „sozial” sei und daß mit zunehmen-
dem Wohlstand der Bedarf an klassischer
Sozialpolitik immer mehr abnehme. Je
reicher eine Gesellschaft werde („Wohl-
stand für alle”), desto mehr könnten de-
ren Bürger für sich selbst sorgen und de-
sto eher könnte die Rolle des Staates auf
die eines „Großschadenversicherers” zu-
rückgestuft werden. Bekanntester Vertre-
ter einer solchen Interpretation von sozia-
ler Marktwirtschaft ist sicherlich Ludwig
Erhard, der Vater des deutschen Nach-
kriegswirtschaftswunders. Erhard steht
deshalb eindeutig in der Tradition des

Ordoliberalismus,13 Begriffe wie der der
„sozialen Gerechtigkeit” waren ihm
fremd, er verwendete diesen Ausdruck in
Anführungszeichen.14 Andere Akzente
setzte Alfred Müller-Armack, der dem
modernen Sozialstaat größere Bedeutung
zubilligte. Während Erhard bereits in den
50er Jahren die Belastung mit Steuern und
Sozialabgaben für zu hoch hielt, ist bei
Müller-Armack die Scheu vor steuerfinan-
zierten Staatsleistungen deutlich weniger
ausgeprägt. Mit Blick auf das Kriterium
der Marktkonformität schreibt er:15

„Selbst eine hohe Besteuerung zugunsten
eines sozial- und staatswirtschaftlichen
Konsums ist bei Wahl richtiger Steuer-
formen eine marktwirtschaftlich durchaus
neutrale Tatsache, welche die Nachfrage-
daten zwar entscheidend verändert, deren
Berücksichtigung aber die marktwirt-
schaftlichen Spielregeln nicht verletzt.”

An anderer Stelle, bei der Vorstellung sei-
nes Programms einer zweiten Phase der
sozialen Marktwirtschaft im Jahre 1960
lesen wir:16

„Generell kann festgestellt werden, daß die
öffentlichen Leistungen dem, was produk-
tionell erreicht wurde, nicht zu folgen ver-
mochten... Die Situation, in der wir ste-
hen, verlangt gebieterisch eine quantitati-
ve Steigerung all jener Aufwandsposten,
die die öffentliche Umwelt, in der wir le-
ben, erst sinnvoll und harmonisch gestal-
ten.”

Diese Sätze könnten auch von John Ken-
neth Galbraith stammen. Ein weiteres
Beispiel für die unterschiedliche Interpre-
tation des Wortes „sozial” findet sich in
der Diskussion um die Einführung der
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dynamischen Rente im Jahre 1957. Wäh-
rend sich Erhard genauso wie der Ordoli-
berale Wilhelm Röpke gegen die massive
Ausweitung umlagefinanzierter Staats-
leistungen wandte, siegte schließlich die
Rationalität des kurzfristigen politischen
Kalküls. Dem überwältigenden Gewinn
der Bundestagswahl 1957 durch die CDU/
CSU steht die heute voll sichtbare Bela-
stung zukünftiger Generationen gegen-
über. Bezeichnend für das unterschiedli-
che Verständnis von sozialer Marktwirt-
schaft ist es denn auch, wenn Erhards ehe-
maliger Staatssekretär Otto Schlecht im
Jahre 1993 rückblickend äußerte:17

„In den fünfziger Jahren habe ich meine
liberale Unschuld verloren, weil ich der-
jenige war, der Ludwig Erhard ins Sozial-
kabinett begleitet und ihn dabei überzeugt
hat, daß das Prinzip der dynamischen Ren-
te durchaus in seine Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsordnung paßt.”

Demgegenüber betont Erhard:18

„Wirtschaftliche Freiheit und totaler Ver-
sicherungszwang vertragen sich denn
auch wie Feuer und Wasser... Besonders
unverständlich erscheint dieser Prozeß,
weil in dem gleichen Maße, in dem sich
der Wohlstand ausbreitet und die wirt-
schaftliche Sicherheit wächst, dazu unse-
re wirtschaftlichen Grundlagen sich festi-
gen, das Verlangen, das so Erreichte ge-
gen alle Fährnisse der Zukunft absichern
zu wollen, alle anderen Bedenken über-
schattet. Hier liegt ein wahrlich tragischer
Irrtum vor, denn man will offenbar nicht
erkennen, daß wirtschaftlicher Fortschritt
und leistungsmäßig fundierter Wohlstand
mit einem System kollektiver Sicherheit
unvereinbar sind.”

Nun zum Problem der Schreibweise des
Begriffs „soziale Marktwirtschaft”. So-
wohl Erhard als auch Müller-Armack ha-
ben meist die Großschreibung verwen-
det.19 Damit sollte ausgedrückt werden,
daß eine Marktwirtschaft durch geeigne-
te Ordnungspolitik „sozial” gemacht wer-
den kann und nicht (oder nur in geringem
Umfang) eines klassischen Sozialstaats
zur nachträglichen Korrektur der sozialen
Probleme einer freien Marktwirtschaft be-
darf. Die Diskrepanzen zwischen der Er-
hardschen und der Müller-Armackschen
Variante sollten hierbei aus heutiger Sicht
nicht überbewertet werden. Sie sind an-
gesichts der politischen Entwicklung in
den folgenden Jahrzehnten, die insbeson-
dere ab Mitte der 60er Jahre zur Ausprä-
gung eines anderen Verständnisses von
Sozialstaat geführt haben, eher von histo-
rischem Interesse.
Dieses neue Verständnis von sozialer
Marktwirtschaft bestand in einer Revita-
lisierung der von Erhard und Müller-
Armack überwunden geglaubten traditio-
nellen Sozialpolitik. Es ging einher mit
einem massiven Ausbau staatlicher Sozi-
alleistungen und fand seinen Niederschlag
in einer drastisch gestiegenen Staatsquote.
Hatte diese im Jahre 1950 noch 30,8%
betragen und war sie bis 1960 (trotz ge-
waltiger Lasten aufgrund der Flüchtlings-
eingliederung und des Lastenausgleichs)
auf lediglich 32,0% gestiegen, so betrug
sie 1970 schon 39,0%. Bis 1982 explo-
dierte sie auf 49,8%, um im Zuge der
moderat angebotsorientierten Politik der
80er Jahre auf 45,3% im Jahre 1989 zu-
rückzugehen. Wiedervereinigungsbedingt
beträgt sie heute über 50%.20 Die über-
große Mehrheit der Bevölkerung kann sich
der Zwangsmitgliedschaft in der Sozial-
versicherung nicht entziehen. Diese weit
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überproportionale Ausweitung der Staats-
leistungen trotz eines historisch einzigar-
tigen Wohlstandszuwachses steht in kras-
sem Gegensatz zu Erhards Einschätzung
und deutet auf einen gewissen Luxusgut-
charakter sozialer Leistungen hin.21 Er-
hard jedenfalls erklärte im Jahre 1974 ent-
täuscht, die Epoche der Sozialen Markt-
wirtschaft sei längst beendet, das, was aus
seiner Sozialen Marktwirtschaft geworden
sei, sei von seinen Vorstellungen von Frei-
heit und Selbstverantwortung weit ent-
fernt.22

Parallel zur Transformation der Sozialen
Marktwirtschaft der 50er Jahre in einen
sozialen Versorgungsstaat ist das Wissen
um den Bedeutungsgehalt des großen „S”
allmählich abhanden gekommen, so daß
heute die Schreibweise „soziale Markt-
wirtschaft” dominiert. Aus den Äußerun-
gen von Parteipolitikern jeder Couleur läßt
sich entnehmen, daß Erhards Konzept
damit nicht gemeint sein kann. Es ist er-
setzt worden durch die Konzepte der
Globalsteuerung23 und des Wohlfahrts-
staats, wenngleich dieser in Deutschland
quantitativ noch weniger umfangreich als
in Schweden realisiert wurde. Dieses Kon-
zept basiert zwar ebenfalls auf einer prin-
zipiell (noch) marktwirtschaftlichen Ord-
nung, hat sich aber der Realisierung um-
fassender „sozialer Gerechtigkeit” mit
Hilfe der Rechts-, Versicherungs-, Steu-
er- und Transferpolitik verschrieben. Was
„sozial gerecht” ist, bestimmt sich – man-
gels exakter Definition – im politischen
Prozeß. Da der Sozialstaat heutiger Prä-
gung aber – bedingt durch Arbeitslosig-
keit, Wachstumsschwäche und demogra-
phischen Wandel – zunehmend an seine
Finanzierungsgrenzen stößt, ist es abseh-
bar, daß neue Wege beschritten werden
müssen.

Sozialstaat – wieviel ist optimal?

Von entscheidender Bedeutung ist hier die
Frage nach dem wünschbaren Umfang
sozialstaatlicher Aktivität.24 Mißt man
diese – etwas vereinfachend – an der
Staatsquote, so legen die oben vorgestell-
ten Ordnungskonzeptionen folgende Ein-
teilung nahe:25

· Libertarianism 0%
· Manchestertum und klassischer Libe-
  ralismus 10-15%
· Ordo-Liberalismus und Soziale Markt-
  wirtschaft 25-30%
· soziale Marktwirtschaft 30-50%
· Wohlfahrtsstaat         über 50%

Die entscheidende Frage der ökonomi-
schen Analyse lautet nun: „Welcher Um-
fang an Staatstätigkeit führt zu hohem
Wirtschaftswachstum?” Auf theoretischer
Ebene ist diese Frage nur schwer zu be-
antworten, da sowohl wachstumsfördern-
de als auch wachstumshemmende Wir-
kungen denkbar sind.26 Als wachstums-
fördernd können folgende Punkte genannt
werden:

(1) Sozialstaatlichkeit kann als eine Art
Produktionsfaktor interpretiert werden, da
sie den sozialen Frieden fördert und eine
berechenbare Grundlage für unternehme-
rische Entscheidungen bietet. Hierdurch
kann es zu einer Erhöhung der Produkti-
vität der klassischen Produktionsfaktoren
kommen.

(2) Soziale Sicherheit und soziale Gerech-
tigkeit kann die – subjektiv empfundene
– Wohlfahrt erhöhen, auch wenn das ma-
terielle Sozialprodukt unverändert bleibt.
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(3) Soziale Sicherheit kann die Bereit-
schaft zur Übernahme von Risiko durch
die Wirtschaftssubjekte erhöhen, da sie im
Falle eines Scheiterns gegen existenzge-
fährdende Notlagen abgesichert sind. Dies
kann die wirtschaftliche Wachstumsdyna-
mik fördern.

Zu negativen Wirkungen auf das Wachs-
tum kommt es wenn,
(4) überzogene Umverteilungstätigkeit zu
einem Nachlassen der individuellen Lei-
stungsmotivation, zu Leistungsverweige-
rung und zu einem Abwandern in die
Schattenwirtschaft führt.

(5) Ferner beeinflussen Maßnahmen der
staatlichen Sozialpolitik das System rela-
tiver Preise. Insbesondere wirkt die gegen-
wärtig herrschende Form der Einkom-
mensbesteuerung mit der Doppelbesteue-
rung des Sparens allokationsverzerrend.
Sie reduziert die Kapitalbildung und be-
hindert die Durchsetzung des technischen
Fortschritts.

Ob die positiven oder die negativen Ef-
fekte überwiegen, kann nur mit Hilfe em-
pirischer Studien geklärt werden. Glück-
licherweise existiert eine größere Anzahl
solcher Untersuchungen,27 deren Ergeb-
nisse man folgendermaßen zusammenfas-
sen kann:

· Ist in der Ausgangssituation ein sehr
niedriges Niveau der Staatstätigkeit zu
beobachten, so wirken zusätzliche Aus-
gaben wachstumsfördernd. Wird jedoch
eine kritische Grenze überschritten, so
bremst die weitere Expansion des Sozial-
staats die ökonomische Entwicklung und
entzieht sich damit zunehmend ihre Finan-
zierungsbasis.

· Legt man die Staatsquote als Indikator
der Staatstätigkeit zugrunde, so ergibt sich
ein optimaler Wert von ca. 25%.28 Da alle
westlichen Industrieländer höhere Werte
aufweisen, folgt daraus, daß das Wachs-
tum durch eine Rückführung des Staats-
anteils gefördert werden könnte. Die ge-
genwärtigen Finanzierungsprobleme re-
sultieren danach sowohl aus einem über-
höhten Niveau der Staatstätigkeit als auch
aus induzierten Wachstumsverlusten.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den
obigen Zielwerten, so ist ersichtlich, daß
die Vorstellungen einer Sozialen Markt-
wirtschaft im Sinne Erhards ein sinnvol-
les, wachstumsoptimales Niveau der
Staatstätigkeit beschreiben. Dieses Niveau
wurde in den Anfangsjahren der Bundes-
republik in etwa realisiert, ab Mitte der
60er Jahre jedoch zunehmend überschrit-
ten. Deutliches Indiz hierfür ist neben den
gegenwärtig nur noch sehr geringen
Wachstumsraten der offiziellen Wirtschaft
eine rapide expandierende Schattenwirt-
schaft, die mit jährlichen Steigerungsra-
ten von 7-10% ebenso schnell wächst wie
die offizielle Wirtschaft der Erhard-Ära.
Ihr Anteil am offiziellen Sozialprodukt
beträgt gegenwärtig etwa 15%.29

Allerdings sollte bei der Analyse der ord-
nungspolitischen Entwicklung der Bun-
desrepublik nicht nur das Ausmaß an
sozialstaatlicher Tätigkeit, sondern auch
Faktoren wie die Regulierungsdichte, das
Ausmaß an staatlichem Eigentum an Pro-
duktionsmitteln, die Freiheit des Außen-
handels und die Intensität des Wettbe-
werbs berücksichtigt werden.30 Auf die-
sen Feldern läßt sich nicht generell ein
Verfall ordnungspolitischer Sitten konsta-
tieren. So ist die generelle Regulierungs-



Aufklärung und Kritik, Sonderheft 2/1998 11

dichte im Zuge der Gesetzesflut der letz-
ten Jahrzehnte zwar erheblich angestiegen,
die jüngsten Privatisierungsprojekte wei-
sen jedoch in eine ordnungspolitisch rich-
tige Richtung. Der deutsche Außenhan-
del ist heute – ähnlich wie der Kapital-
markt –wesentlich liberaler als in den 50er
Jahren, während auf dem Arbeitsmarkt die
Regulierungen – trotz jüngster Reformen
– generell zugenommen haben.31 Auch
hinsichtlich der Wettbewerbsintensität er-
gibt sich ein gemischtes Bild. Zwar er-
scheint die Konzentrations- und Fusions-
welle in verschiedenen Branchen (Handel,
Banken) ordnungspolitisch problematisch,
andererseits ist im Zuge der europäischen
Integration auch eine zunehmende Wett-
bewerbsintensität (Versicherungen, Ban-
ken) zu konstatieren.

Dennoch führt an einer grundlegenden
Reform des Sozialstaats in Deutschland
kein Weg vorbei. Dabei geht es nicht –
wie von Politikern gegenwärtig diskutiert
– um geringfügige Korrekturen, sondern
um die Beseitigung fundamentaler Fehler
und die Rückbesinnung auf die Prinzipi-
en der Sozialen Marktwirtschaft im Sin-
ne Ludwig Erhards.
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